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 Veröffentlicht am 19.02.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

VStG §19;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Unterlässt es der Beschuldigte trotz Au7orderung, Angaben über seine Einkommens- Vermögens- und

Familienverhältnisse zu machen, so kann der VwGH nicht beurteilen, ob die vom Beschuldigten vermissten

Feststellungen, welche in der Beschwerde an den VwGH gerügt werden, zur Bemessung einer anderen Strafe hätten

führen können.
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